
 

 

Smart Grids AG 
Berlin 

 
ISIN DE000A0CBDT6 

 
 

Hiermit wird unter Absage der für den 6. Mai 2026 einberufenen Hauptversammlung 
eine neue Hauptversammlung der Gesellschaft  

 
am 2. Juni 2026, 10:00 Uhr,  

in den Räumlichkeiten der CGift AG, Schopenstehl 22, 3. Stock, 20095 Hamburg 
 

stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
der Smart Grids AG („Gesellschaft“) einberufen. 

 
 

A. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2022 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zu diesem 
Punkt 1 der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 gebilligt hat. Der Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2022 ist damit festgestellt. 
 
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung 
zu erteilen. 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2022 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2022 Entlastung zu erteilen. 
 
4. Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2023 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zu diesem 
Punkt 4 der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom 



 

 

Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gebilligt hat. Der Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2023 ist damit festgestellt. 
 
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung 
zu erteilen. 
 
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2023 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2023 Entlastung zu erteilen. 
 
7. Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2024 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zu diesem 
Punkt 7 der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 gebilligt hat. Der Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2024 ist damit festgestellt. 
 
8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung 
zu erteilen. 
 
9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2024 Entlastung zu erteilen. 
 
10. Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2025 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zu diesem 
Punkt 10 der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 gebilligt hat. Der Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2025 ist damit festgestellt. 
 
11. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
 



 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 
zu erteilen. 
 
12. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2025 Entlastung zu erteilen. 
 
13. Wahlen zum Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 6 Abs. 1 der 
Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung ge-
wählt werden. Sämtliche aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats sind gerichtlich bestellt worden 
und sollen nunmehr von der Hauptversammlung gewählt werden. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor diesem Hintergrund vor, die folgenden Personen jeweils zum Mit-
glied des Aufsichtsrats zu wählen: 
 
a) Delf Ness, wohnhaft in Hamburg, selbstständiger Unternehmer, für eine Amtszeit bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds 
für das Geschäftsjahr 2027 beschließt; 
 

b) Philip Moffat, wohnhaft in Hamburg, selbstständiger Unternehmer, für eine Amtszeit bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmit-
glieds für das Geschäftsjahr 2027 beschließt; und 
 

c) Dieter-Enrique Diaz-Granados Meie-Linnekogel, wohnhaft in Hamburg, Geschäftsführer 
der Ánimo Invest GmbH, für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds für das Geschäftsjahr 2027 
beschließt. 

 
14. Beschlussfassung über die Anpassung und Festlegung der Vergütung der Mit-

glieder des Aufsichtsrats 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem 1. Januar 2026 eine feste Vergütung in Höhe 
von EUR 1.000,00 pro Kalenderjahr. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine feste Ver-
gütung von EUR 2.500,00 pro Kalenderjahr. Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält eine feste Vergütung von EUR 1.500,00 pro Kalenderjahr. 
 



 

 

15. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des be-
stehenden genehmigten Kapitals durch entsprechende Änderung der Satzung 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
§ 3 Abs. 4 der Satzung (entspricht § 7 Abs. 2 in der Neufassung der Satzung gemäß Be-
schlussfassung unter Punkt 19 der Tagesordnung dieser Hauptversammlung) wird zwecks 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 unter gleichzeitiger Aufhebung der aus-
gelaufenen genehmigten Kapitalien 2010 I und 2010 II mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Ein-
tragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister wie folgt neu gefasst: 
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 30. April 2031 um insgesamt bis zu EUR 1.400.000,00 durch ein- 
oder mehrmalige Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur 
in folgenden Fällen zulässig: 

 
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse 

gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Seg-
mente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten 
Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung 
des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der 
Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächti-
gungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert wer-
den, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermäch-
tigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissions-
mittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem 
oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der 
Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unterneh-

men, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutz-
rechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen 
Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandel-
schuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;  



 

 

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft 

oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 

 
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 

 
(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Inte-

resse der Gesellschaft liegt. 
 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktien-
rechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzule-
gen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 
AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unterneh-
men mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten. 

 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Um-
fang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 abzuändern.“ 
 
Der Vorstand der Gesellschaft wird angewiesen, die Satzungsänderung zur Schaffung eines 
Genehmigten Kapitals 2026 in der Reihenfolge vor der der Hauptversammlung unter Punkt 16 
der Tagesordnung zur Beschlussfassung vorgeschlagenen ordentlichen Kapitalherabsetzung 
zur Eintragung im Handelsregister anzumelden. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 15:  
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des geneh-
migten Kapitals gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
Der Vorstand der Gesellschaft erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 
Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht zur Begründung des beabsich-
tigten Bezugsrechtsausschlusses im Rahmen des vorgenannten Beschlussvorschlags zur 
Schaffung eines genehmigten Kapitals. 
 
a) Einleitung 

 
Die Verwaltung schlägt unter Tagesordnungspunkt 15 die Schaffung eines genehmigten Ka-
pitals vor. Das genehmigte Kapital soll die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und ihr im In-
teresse ihrer Aktionäre zusätzliche Handlungsmöglichkeiten einräumen.  

 



 

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugsrechts ab-
gewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können.  

 
b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 20 % 

 
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf 
bis zu 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabepreis der neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher 
Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichter-
ter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 20 %-Beschränkung sind andere Fälle des erleichterten 
Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer gegebenenfalls noch zu beschließenden Ermäch-
tigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die 
Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 20 % 
des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die 
Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfor-
dernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende 
günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei institutionellen Anle-
gern platzieren zu können.  

 
Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vorgese-
henen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Durch 
die Beschränkung auf 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der 
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick 
auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Be-
teiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung 
ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist 
zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unter-
schreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen Ver-
wässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabeprei-
ses nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen 
Aktien sich praktisch der Nullmarke nähert.  

 
c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 
 
Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, ge-
werblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder 
sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wan-
delschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hier-
durch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten 



 

 

flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszu-
sammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- oder 
Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises aus-
schließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese 
Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und der / die Verkäufer an zukünftigen Kurs-
chancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft 
bei Akquisitionen. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von 
Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemes-
senen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand der Gesellschaft wird bei der Aus-
nutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und 
der erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens prüfen und im wohlverstandenen Inte-
resse der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabepreis der neuen Aktien und die weiteren 
Bedingungen der Aktienausgabe festlegen.  

 
d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der 
Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung 
dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten 
Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. 
Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es 
ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Mög-
lichkeit, bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Inte-
ressen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

 
e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

 
Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht zur 
Vermeidung von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Um-
fang des jeweiligen Volumens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Be-
zugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbe-
träge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und erleichtert so die Abwicklung der Emission. 
Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet.  
 
f) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 
 
Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft liegen, dient 
der Erhaltung der Flexibilität des Vorstands in sonstigen Fällen. Zu denken ist etwa an die 
Eingehung von Kooperationen. Die Bereitstellung eines ausreichenden genehmigten Kapitals 



 

 

mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts stärkt insofern die Handlungsmöglich-
keiten der Gesellschaft. Der Vorstand wird das Bezugsrecht nur ausschließen, wenn dies im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 
Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der 
folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 
 
16. Beschlussfassung über eine Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschrif-

ten über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien 
nach §§ 222, 228 ff. AktG sowie entsprechende Satzungsänderung 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften über die ordentliche 

Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG von EUR 2.800.000,00 um EUR 2.240.000,00 
auf EUR 560.000,00 im Verhältnis 5:1 (in Worten: fünf zu eins) herabgesetzt, und zwar 
zur Deckung von Verlusten in entsprechendem Umfang.  

 
Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils fünf (5) auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 
EUR 1,00 je Aktie zu einer (1) auf den Inhaber lautenden Stückaktie mit einem rechneri-
schen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zusammengelegt werden. Für etwa-
ige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im Zusammenlegungs-
verhältnis von fünf zu eins teilbare Anzahl von Aktien hält, werden in Abstimmung mit 
den Depotbanken Vorkehrungen getroffen, um diese mit anderen Spitzen zusammen-
zulegen und für Rechnung der Beteiligten zu verwerten. Der Vorstand wird ermächtigt, 
die näheren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung festzusetzen.  

 
b) § 3 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 
„1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 560.000,00. Das Grundkapital ist 

eingeteilt in 560.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.“ 

 
Der Vorstand der Gesellschaft wird angewiesen, die ordentliche Kapitalherabsetzung in der 
Reihenfolge nach der der Hauptversammlung unter Punkt 15 der Tagesordnung zur 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Schaffung eines Genehmigten 
Kapitals 2026 zur Eintragung im Handelsregister anzumelden. 
 
17. Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend die Stückelung der Aktien 

(§ 3)  
 
Mit Inkrafttreten des Standortfördergesetzes am 30. Januar 2026 kann die Satzung einer 
Aktiengesellschaft gemäß § 8 Abs. 7 Satz 3 AktG n.F. für Stückaktien nunmehr vorsehen, dass 



 

 

der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals einen Eurocent be-
tragen darf. Vor diesem Hintergrund soll eine entsprechende Satzungsregelung ergänzt und 
das Grundkapital neu gestückelt werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
§ 3 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 
„1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 560.000,00. Der auf die einzelne Aktie 

entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf einen Eurocent betragen. Das 
Grundkapital ist eingeteilt in 56.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 0,01 je Aktie.“ 

 
Der Vorstand der Gesellschaft wird angewiesen, die vorstehende Satzungsänderung in der 
Reihenfolge nach der der Hauptversammlung unter Punkt 16 der Tagesordnung zur Be-
schlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderung in Folge der ordentlichen Kapitalherab-
setzung zur Eintragung im Handelsregister anzumelden. 
 
18. Beschlussfassung über Satzungsänderungen betreffend die Sitzverlegung (§ 1) 

und den Unternehmensgegenstand (§ 2)  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Der Sitz der Gesellschaft wird nach Hamburg verlegt und § 1 Abs. 2 der Satzung wie 

folgt neu gefasst: 
 

„(2) Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.“ 
 
b) Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft wird geändert und § 2 der Satzung wie 

folgt neu gefasst: 
 

„§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung, 

die Leitung und die Veräußerung von Unternehmen sowie der Erwerb, das Hal-
ten, die Veräußerung und der Handel mit Unternehmensbeteiligungen, Finan-
zinstrumenten und sonstigen Wirtschaftsgütern aller Art sowie die Verwaltung 
eigenen Vermögens. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur 

Förderung des Gegenstands des Unternehmens der Gesellschaft notwendig 
und/oder nützlich erscheinen. Sie kann bebaute und unbebaute Grundstücke 
sowie grundstücksgleiche Rechte erwerben und veräußern. Die Gesellschaft ist 



 

 

ferner berechtigt, andere Unternehmen im In- und Ausland zu errichten, zu er-
werben und sich an solchen zu beteiligen; sie kann Unternehmen, an denen sie 
beteiligt ist, ganz oder teilweise unter einer einheitlichen Leitung zusammenfas-
sen, sich auf die Verwaltung der Beteiligungen ganz oder teilweise beschränken 
und sie durch Verkauf oder in sonstiger Weise verwerten. Sie kann ferner ihren 
Betrieb ganz oder teilweise Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, überlassen. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu 
errichten und zu schließen. Sie ist auch zum Abschluss von Unternehmensver-
trägen jeglicher Art berechtigt.“ 

 
19. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung insgesamt  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Satzung der Gesellschaft wird unter Berücksichtigung der der Hauptversammlung unter 
Punkt 15 bis 18 der Tagesordnung zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsände-
rungen und diesbezüglicher Änderung der Nummerierung insgesamt wie folgt neu gefasst: 
 

„Satzung 
der 

Smart Grids AG 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Firma 
 

Die Gesellschaft führt die Firma Smart Grids AG. 
 
§ 2 Sitz 
 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. 
 
§ 3 Gegenstand des Unternehmens 
 
3.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung, die Lei-

tung und die Veräußerung von Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, die Veräu-
ßerung und der Handel mit Unternehmensbeteiligungen, Finanzinstrumenten sowie 
sonstigen Wirtschaftsgütern aller Art sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. 

 
3.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Förderung 

des Gegenstands des Unternehmens der Gesellschaft notwendig und/oder nützlich er-
scheinen. Sie kann bebaute und unbebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche 



 

 

Rechte erwerben und veräußern. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, andere Unter-
nehmen im In- und Ausland zu errichten, zu erwerben und sich an solchen zu beteili-
gen; sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ganz oder teilweise unter einer 
einheitlichen Leitung zusammenfassen, sich auf die Verwaltung der Beteiligungen 
ganz oder teilweise beschränken und sie durch Verkauf oder in sonstiger Weise ver-
werten. Sie kann ferner ihren Betrieb ganz oder teilweise Unternehmen, an denen sie 
beteiligt ist, überlassen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweignie-
derlassungen zu errichten und zu schließen. Sie ist auch zum Abschluss von Unter-
nehmensverträgen jeglicher Art berechtigt.  

 
§ 4 Geschäftsjahr 
 

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.  
 
§ 5 Dauer der Gesellschaft 
 

Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet. 
 
§ 6 Bekanntmachungen 
 
6.1 Gesellschaftsblatt im Sinne des § 25 AktG ist ausschließlich der Bundesanzeiger.  
 
6.2 Bekanntmachungen, die nicht aufgrund Gesetzes oder der Satzung anderweitig be-

kannt zu machen sind (freiwillige Bekanntmachungen), können im Bundesanzeiger 
oder auf einer Website der Gesellschaft erfolgen. 

 
6.3 Mitteilungen und Aufforderungen an die Aktionäre werden an die der Gesellschaft zu-

letzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet. Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von 
Informationen an die Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung berechtigt. 

 
 
II. Grundkapital und Aktien 
 
§ 7 Grundkapital 
 
7.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 560.000,00. Der auf die einzelne Aktie 

entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf einen Eurocent betragen. Das 
Grundkapital ist eingeteilt in 56.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 0,01 je Aktie. 

 
7.2 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. April 2031 um insgesamt bis zu EUR 1.400.000,00 
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder 



 

 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären steht grund-
sätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 

 
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 
dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht über-
steigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an 
der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen 
weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 
Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, so-
weit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermäch-
tigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emis-
sionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen 
Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Er-
werb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerbli-
chen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, 
oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldver-
schreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumen-
ten;  

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 
oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht 
zustünde; 

 
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 

 
(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. 



 

 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-
rung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien 
gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder ei-
nem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sol-
len, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2026 abzuändern. 
 

§ 8 Kapitalmaßnahmen 
 

Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von 
§ 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden. Dies gilt auch bei der Ausgabe neuer Aktien im 
Wege der Ausnutzung eines genehmigten Kapitals. 

 
§ 9 Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden 
 
9.1 Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen, falls nichts 

anderes beschlossen wird. 
 
9.2 Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine be-

stimmt der Vorstand. Das Gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine. 
 
9.3 Ein Anspruch der Aktionäre auf (Einzel-)Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. 

Ebenso ist der Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneue-
rungsscheinen ausgeschlossen. Die Verbriefung ist insbesondere für solche Aktien 
ausgeschlossen, die als elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregis-
ter eingetragen werden. Die Eintragung in ein Kryptowertpapierregister gemäß § 16 
eWpG ist zulässig. Der Vorstand ist daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats, insbe-
sondere ohne Zustimmung der Aktionäre, berechtigt, Aktien durch Eintragung in ein 
Kryptowertpapierregister gemäß § 16 eWpG zu begeben und für bereits begebene Ak-
tien eine solche Eintragung vorzunehmen, sofern das Gesetz nicht die Zustimmung der 
Aktionäre vorsieht. Zudem ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne 
Zustimmung der Aktionäre berechtigt, als elektronische Aktien im Sinne des eWpG be-
gebene Aktien durch inhaltsgleiche mittels Urkunde begebene Aktien zu ersetzen. Der 
Vorstand ist ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, Aktien der Gesell-
schaft, die mittels Sammelurkunde begeben wurden oder mittels Einzelurkunden, die 
in Sammelverwahrung verwahrt werden, jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre 
durch ein inhaltsgleiches Zentralregisterwertpapier zu ersetzen. Sammelurkunden sind 
- solange die Gesellschaft nicht börsennotiert ist - bei einer der in § 10 Nr. 2 lit. a) bis 
c) AktG genannten Stellen zu hinterlegen. 



 

 

 
 
III. Vorstand 
 
§ 10 Zusammensetzung und Geschäftsordnung 
 
10.1 Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Dies gilt 

auch für den Fall, dass das Grundkapital der Gesellschaft den Betrag von 
EUR 3.000.000,00 übersteigt. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl, den Aufgabenkreis 
und die Amtszeit der Mitglieder des Vorstands. Er kann einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können auch stellvertre-
tende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

 
10.2 Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. 
 
§ 11 Vertretung der Gesellschaft 
 
11.1 Sofern der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch dieses 

Mitglied allein vertreten. Im Übrigen, bei mehreren Vorstandsmitgliedern, wird die Ge-
sellschaft durch zwei gemeinschaftlich handelnde Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

 
11.2 Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern eine hiervon abweichende Vertretungsbe-

fugnis erteilen. Insbesondere kann der Aufsichtsrat einzelnen Mitgliedern des Vor-
stands die Befugnis zur Alleinvertretung erteilen. Ferner kann er allgemein oder für den 
Einzelfall einzelne Mitglieder des Vorstands von dem Verbot der Mehrfachvertretung 
gemäß § 181, 2. Fall BGB befreien. § 112 AktG bleibt unberührt. 

 
§ 12 Geschäftsführung 
 
12.1 Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung.  
 
12.2 Sofern der Vorstand aus mehr als einem Mitglied besteht, tragen die Mitglieder des 

Vorstands gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Dabei 
führt jedes Mitglied des Vorstands den ihm zugewiesenen Geschäftsbereich in eigener 
Verantwortung. 

 
12.3 Der Aufsichtsrat hat in der Geschäftsordnung für den Vorstand zu bestimmen, dass 

bestimmte Arten von Geschäften, insbesondere solche, die die Vermögens-, Finanz- 
oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Risikoexposition der Gesellschaft grundle-
gend verändern, sowie Gründung, Auflösung, Erwerb oder Veräußerung von Unter-
nehmensbeteiligungen ab einer vom Aufsichtsrat festzulegenden Grenze, nur mit sei-
ner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

 



 

 

12.4 Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften, dieser Satzung und der Geschäftsordnung. 

 
12.5 Der Vorstand beschließt, soweit nicht Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung etwas 

anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit aller vorhandenen Stimmen. Besteht der 
Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
 
IV. Aufsichtsrat 

 
§ 13 Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausgestaltung 
 
13.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, soweit nicht gesetzlich zwingend eine 

höhere Zahl vorgeschrieben ist. 
 
13.2 Die Aufsichtsratsmitglieder werden – soweit nicht zwingend anders gesetzlich bestimmt 

– für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlas-
tung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Ge-
schäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversamm-
lung kann auch eine kürzere Amtszeit bestimmen. Scheidet ein von der Hauptver-
sammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, 
so soll für dieses ein Nachfolger durch das Gericht bestellt oder in einer außerordentli-
chen Hauptversammlung bzw. der nächsten ordentlichen Hauptversammlung eine 
Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied 
ein Ersatzmitglied nachrückt. Die Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers eines vor Ab-
lauf der Amtszeit – gleich aus welchem Grunde - ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für 
den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit das Gericht bzw. die 
Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend festlegt. 

 
13.3 Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder mehrere 

bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Die Ersatzmitglie-
der werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Auf-
sichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wur-
den, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied 
an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten oder 
übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalls eine Neuwahl für den 
Ausgeschiedenen stattfindet, mit der Beendigung dieser Hauptversammlung, andern-
falls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 
Eine Person kann für mehrere Aufsichtsratsmitglieder zum Ersatzmitglied bestellt wer-
den. Im Fall einer vor Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds 
stattfindenden Neuwahl lebt die ursprüngliche Ersatzmitgliedschaft eines für mehrere 
Aufsichtsratsmitglieder bestellten und für das ausgeschiedene Mitglied in den Auf-



 

 

sichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieds wieder auf. Das ausgeschiedene Ersatzmit-
glied nimmt unter mehreren bestellten Ersatzmitgliedern seine ursprüngliche Position 
ein.  

 
13.4 Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Ge-

richten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand, ist der Vorsitzende oder, im 
Falle seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter. 

 
13.5 Jedes Mitglied und jedes Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch eine an 

den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung jederzeit mit einer Frist von zwei Wo-
chen niederlegen, bei Angabe eines wichtigen Grundes oder wenn alle anderen Auf-
sichtsratsmitglieder zustimmen, auch ohne Einhaltung einer Frist. 

 
§ 14 Vorsitzender und Stellvertreter 
 
14.1 Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, mit deren Ablauf das 

Amt des vorherigen Aufsichtsratsvorsitzenden endete oder wenn aus sonstigen Grün-
den kein Aufsichtsratsvorsitzender bestimmt ist, in einer ohne besondere Einberufung 
stattfindenden Sitzung oder durch Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Sitzung bzw. die Beschluss-
fassung wird von dem an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglied geleitet. Die 
Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit bei der Wahl nicht 
eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglieder des Aufsichtsrats. 
Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden in dessen Namen von dem Vorsitzenden 
und, in dessen Verhinderungsfall (dies umfasst auch Urlaubsabwesenheit), vom stell-
vertretenden Vorsitzenden abgegeben. Entsprechendes gilt für die Entgegennahme 
von Erklärungen, die an den Aufsichtsrat gerichtet sind. 

 
14.2 Andere Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats, wenn nicht der Vor-

sitzende oder der Stellvertreter ausscheidet, erfordern keine Neuwahl des Vorsitzen-
den oder Stellvertretenden. Ihre Amtszeit wird dadurch nicht beeinflusst. 

 
§ 15 Beschlüsse 
 
15.1 Für Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Aufsichtsrats und sei-

ner Ausschüsse gelten die nachfolgenden Bestimmungen; in einer Geschäftsordnung 
können ergänzende Bestimmungen getroffen werden. 

 
15.2 Aufsichtsratsbeschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb von Sit-

zungen können Aufsichtsratsbeschlüsse auch schriftlich, fernmündlich oder durch an-
dere vergleichbare Formen der Beschlussfassung (etwa durch Telefax, per E-Mail oder 
im Rahmen einer Videokonferenz) oder durch eine kombinierte Beschlussfassung er-
folgen, ein Widerspruchsrecht der Mitglieder des Aufsichtsrats gegen die vorgenannten 
Formen der Beschlussfassung besteht nicht. 



 

 

 
15.3 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden unter Angabe der Ta-

gesordnung mit einer Frist von 21 Tagen (im Falle eines Einberufungsverlangens mit 
einer Frist von 14 Tagen) in Textform im Sinne des § 126b BGB einberufen. Bei der 
Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der 
Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist ange-
messen abkürzen und per E-Mail, mündlich, fernmündlich oder telegrafisch einberufen. 
Eine Frist von vier Tagen gilt immer als angemessen im Fall einer Verkürzung. 

 
15.4 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Der 

Aufsichtsrat ist ferner zu Sitzungen einzuberufen, wenn eine geschäftliche Veranlas-
sung dazu vorliegt. 

 
15.5 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden, im Falle seiner 

Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Der Vorsitzende bestimmt die Reihen-
folge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und 
Reihenfolge der Abstimmungen. Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht recht-
zeitig bekannt gegeben worden sind, kann nur Beschluss gefasst werden, wenn kein 
Mitglied dem Verfahren widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall 
innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist Gelegenheit 
zu geben, der Beschlussfassung nachträglich zu widersprechen. 

 
15.6 An den Sitzungen des Aufsichtsrats sollen die Mitglieder des Vorstands auf Einladung 

des Aufsichtsratsvorsitzenden teilnehmen. Der Aufsichtsrat kann zu seinen Sitzungen 
auch Sachverständige und Aufsichtspersonen zur Beratung über einzelne Gegen-
stände hinzuziehen. Ob solche Personen beizuziehen sind, entscheidet der Aufsichts-
rat mit der Mehrheit seiner Stimmen. 

 
15.7 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß einge-

laden sind und wenn die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 
nach Gesetz oder Satzung zu bestehen hat, mindestens jedoch drei Mitglieder, an der 
Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung 
teil, wenn es sich in den Abstimmungen der Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsrats-
mitglieder können dadurch an der Beschlussfassung teilnehmen, dass sie schriftliche 
Stimmabgaben durch andere Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. Personen, 
die nicht dem Aufsichtsrat angehören, dürfen nicht anstelle von verhinderten Aufsichts-
ratsmitgliedern an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen. 

 
15.8 Soweit das Gesetz oder die Satzung keine größere Mehrheit bestimmen, bedürfen Be-

schlüsse des Aufsichtsrats der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimm-
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit entschei-
det auch bei Wahlen die Stimme des Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende nicht an 
der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters.  

 



 

 

15.9 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift an-
zufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift über 
schriftlich, fernmündlich, per Telefax, E-Mail, Videokonferenz oder in einer kombinier-
ten Beschlussfassung gefasste Beschlüsse hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
oder der gewählte Leiter der Beschlussfassung zu unterzeichnen und allen Aufsichts-
ratsmitgliedern zuzuleiten. 

 
§ 16 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
 
16.1 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine jähr-

liche Vergütung für jedes volle Geschäftsjahr, in dem sie dem Aufsichtsrat angehören. 
Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Hauptversammlung. Eine etwa anfal-
lende Umsatzsteuer wird gesondert vergütet. Die Festsetzung gilt, bis die Hauptver-
sammlung etwas anderes beschließt. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat 
nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung 
für das Geschäftsjahr, in welchem die Aufsichtsratszugehörigkeit beginnt und / oder 
endet, zeitanteilig. Gleiches gilt, wenn ein Geschäftsjahr nicht ein volles Kalenderjahr 
umfasst. 

 
16.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Mitglieder des Aufsichtsrats auf Kosten der Gesell-

schaft in angemessenem Umfang gegen gesetzliche Haftungsrisiken ihrer Aufsichts-
ratstätigkeit zu versichern. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten Ersatz für alle Ausla-
gen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit anfallen. 

 
16.3 § 113 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. 
 
§ 17 Geschäftsordnung und Änderungen der Satzungsfassung 
 
17.1 Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser 

Satzung kann sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung geben. 
 
17.2 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren 

Fassung betreffen, insbesondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapi-
tal entsprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhungen aus bedingtem und 
genehmigtem Kapital bzw. der Kapitalherabsetzungen auf Grund der Einziehung von 
Aktien. 

 
§ 18 Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder 
 

Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, ha-
ben die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Auf-



 

 

sichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Ver-
schwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten, soweit eine solche Verpflichtung nicht 
schon besteht. 

 
 
V. Hauptversammlung 
 
§ 19 Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung 
 
19.1 Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines je-

den Geschäftsjahres statt. 
 
19.2 Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse der 

Gesellschaft erforderlich erscheint oder notwendig ist. 
 
§ 20 Ort und Einberufung 
 
20.1 Die Hauptversammlung wird von dem Vorstand oder, in den gesetzlich vorgeschriebe-

nen Fällen, durch den Aufsichtsrat einberufen. Sie findet nach Wahl des einberufenden 
Organs am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. 

 
20.2 Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Bekanntmachung in den Gesell-

schaftsblättern. Die Einberufung muss mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu 
dessen Ablauf sich die Aktionäre gemäß dieser Satzung vor der Hauptversammlung 
anzumelden haben, bekannt gemacht werden. 

 
20.3 Rechtzeitig übersandte Gegenanträge der Aktionäre werden unverzüglich und aus-

schließlich auf den Internetseiten der Gesellschaft veröffentlicht. 
 
20.4 Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. April 2031 die Hauptversammlung 

auch als Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten am Ort der Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) einzuberufen so-
wie die Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren einer solchen virtuellen Haupt-
versammlung zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung 
bekannt gemacht. 

 
§ 21 Recht zur Teilnahme 

 
21.1 Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die 
Anmeldung muss der Gesellschaft oder den sonst in der Einladung bezeichneten Stel-
len in Textform in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere in Tagen bemes-
sene Frist vorgesehen werden. 



 

 

 
21.2 Die Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür reicht ein Nach-
weis des Anteilsbesitzes in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Spra-
che durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss 
sich auf einen gemäß den gesetzlichen Vorgaben für börsennotierte Gesellschaften in 
der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt beziehen und der Gesellschaft oder einer 
der sonst in der Einladung bezeichneten Stellen mindestens sechs Tage vor der Haupt-
versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere in Tagen bemessene 
Frist vorgesehen werden. Die Regelungen dieses Absatzes gelten nur dann, wenn die 
Aktien der Gesellschaft girosammelverwahrt werden. 

 
§ 22 Vorsitz in der Hauptversammlung 
 
22.1 Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im 

Falle seiner Verhinderung oder, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sein Amt aus sons-
tigen Gründen nicht wahrnimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide verhindert oder neh-
men das Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr, kann der Aufsichtsrat durch einen vor 
oder während der Hauptversammlung gefassten Beschluss einen Versammlungsleiter 
bestimmen. Macht der Aufsichtsrat hiervon keinen Gebrauch, kann auch ein einzelnes 
Aufsichtsratsmitglied einen Versammlungsleiter bestimmen. Machen mehrere Auf-
sichtsratsmitglieder hiervon Gebrauch, gilt die Bestimmung durch das an Lebensjahren 
älteste Aufsichtsratsmitglied. Erfolgt eine Bestimmung auch nicht durch ein einzelnes 
Aufsichtsratsmitglied, wird der Versammlungsleiter aus der Mitte der Aktionäre durch 
die Hauptversammlung unter Leitung des anwesenden Aktionärs, der die meisten Stim-
men vertritt, gewählt. 

 
22.2 Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tages-

ordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 
 
§ 23 Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversamm-

lung 
 

23.1 Der Versammlungsleiter hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeit-
lich nach der Maßgabe des Folgenden zu beschränken: 

 
(i) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tagesord-

nung nur über einzelne oder mehrere der Gegenstände Verwendung des Bi-
lanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des Vorstands, Entlastung der Mitglie-
der des Aufsichtsrats, Wahl des Abschlussprüfers und Ermächtigung zum Er-
werb eigener Aktien Beschluss zu fassen, kann der Versammlungsleiter das 
Rede- und Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken, 
dass die Hauptversammlung insgesamt nicht länger als sechs Stunden dauert. 
Bei der Berechnung der Dauer der Hauptversammlung bleiben die Zeiträume 



 

 

außer Betracht, die auf Unterbrechungen der Hauptversammlung und die Rede 
des Vorstands sowie die Ausführungen des Versammlungsleiters vor Beginn 
der Generaldebatte entfallen. 

 
(ii) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tagesord-

nung auch über andere Gegenstände als nach (i) Beschluss zu fassen, kann 
der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktionäre in solcher 
Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt nicht län-
ger als zehn Stunden dauert. (i) Satz 2 gilt entsprechend. 

 
(iii) Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Fragezeit eines Aktionärs je Wort-

meldung auf 15 Minuten beschränken und wenn sich im Zeitpunkt der Worter-
teilung an den Aktionär mindestens drei weitere Redner angemeldet haben, auf 
zehn Minuten. Der Versammlungsleiter kann die (zusammengefasste) Rede- 
und Fragezeit, die einem Aktionär während der Versammlung insgesamt zu-
steht, auf 45 Minuten beschränken, auch unter Anrechnung von Wortmeldun-
gen, die erfolgten, bevor diese Beschränkung erklärt wurde, wobei die (zusam-
mengefasste) Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär nach Ausspruch dieser 
Beschränkung zusteht, wenigstens noch zehn Minuten betragen muss. 

 
(iv) Die Beschränkungen nach (i) bis (iii) können vom Versammlungsleiter jederzeit, 

auch zu Beginn der Versammlung angeordnet werden. Der Versammlungsleiter 
hat bei der Ausübung des ihm eingeräumten Ermessens die konkreten Um-
stände der Hauptversammlung zu beachten. Er hat sich insbesondere an den 
Geboten der Sachdienlichkeit, der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehand-
lung zu orientieren. Bei Einhaltung der Maßstäbe in (i) bis (iii) wird vermutet, 
dass die Voraussetzungen von Satz 2 und 3 dieses (iv) eingehalten sind. 

 
(v) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern i) bis iv) gelten als 

angemessen im Sinne des § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG. 
 

23.2 Unabhängig von dem Recht des Versammlungsleiters, das Frage- und Rederecht der 
Aktionäre nach Maßgabe von Abs. 1 zu beschränken, kann der Versammlungsleiter 
um 22:30 Uhr des Versammlungstags den Debattenschluss anordnen und mit den Ab-
stimmungen zu den Tagesordnungspunkten beginnen. Nach Anordnung des Debat-
tenschlusses sind weitere Fragen nicht mehr zulässig. 

 
23.3 Das Recht des Versammlungsleiters, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre über die 

Bestimmungen in Abs. 1 und 2 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
oder nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkannter Grundsätze einzu-
schränken, bleibt von den Regelungen in Abs. 1 und 2 unberührt. 

 



 

 

§ 24 Beschlussfassung 
 
24.1 Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
24.2 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften oder die Bestimmungen dieser Satzung entgegenstehen, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmmehrheit 
eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfas-
sung vertretenen Grundkapitals gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgege-
bene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 
24.3 Bei Wahlen, in denen der Versammlungsleiter entscheidet, mehrere Kandidaten gleich-

zeitig in einem Wahlvorgang zur Abstimmung zu stellen, gilt derjenige als gewählt, der 
die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 
24.4 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Gesellschaft kann 

einen oder mehrere Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zur Verfü-
gung stellen. Soweit gesetzlich nicht zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist, sind 
die Vollmachten schriftlich oder auf einem anderen von der Gesellschaft näher zu be-
stimmenden Weg zu erteilen. Sofern neben der Schriftform gemäß dem vorangehen-
den Satz eine andere Form der Vollmachtserteilung zugelassen werden soll, ist dies 
zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen oder den 
Aktionären auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gegebenen 
Weise zugänglich zu machen, andernfalls verbleibt es, soweit gesetzlich nicht zwin-
gend etwas anderes gilt, bei der Schriftform. Die Regelung über die Form von Voll-
machten in diesem Absatz erstreckt sich nicht auf die Form der Erteilung von Vollmach-
ten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch 
das Aktiengesetz gleichgestellte Personen (§135 AktG). 

 
24.5 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor Ort an-

wesend oder vertreten zu sein an der Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche 
oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 
ausüben können (Online-Teilnahme) sowie Bestimmungen zum Umfang und zum Ver-
fahren einer solchen Teilnahme und Rechteausübung zu treffen. Die Bestimmungen 
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 
24.6 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommu-
nikation abgeben dürfen (Briefwahl) sowie Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. 
Die Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt ge-
macht. 

 



 

 

§ 25 Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertra-
gungen 

 
25.1 Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der 
Hauptversammlung nicht möglich, so kann es an der Hauptversammlung auch im 
Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, insbesondere im Falle der Abhaltung 
einer virtuellen Hauptversammlung oder wenn das betroffene Mitglied: 

 
a) seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat oder 
b) versichert, aus persönlichen oder beruflichen Gründen verhindert zu sein. 

 
25.2 Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertra-

gen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlich-
keit uneingeschränkt Zugang hat. Der Vorstand entscheidet über Form, Umfang und 
gegebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der Übertragung. Die Form der Über-
tragung ist in der Einberufung bekannt zu geben. 

 
 
VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 
 
§ 26 Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung 
 
26.1 Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss sowie, wenn 

gesetzlich erforderlich, den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen 
und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vor-
schlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzge-
winns machen will. Soweit die Gesellschaft gesetzlich prüfpflichtig ist oder eine freiwil-
lige Prüfung erfolgt, hat der Vorstand ebenfalls dem Abschlussprüfer unverzüglich den 
Jahresabschluss und, wenn gesetzlich erforderlich, den Lagebericht vorzulegen. Der 
Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, gegebenenfalls den Lagebericht (soweit ein sol-
cher aufgestellt wurde) und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu 
prüfen. 

 
26.2 Über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat schriftlich an die Hauptver-

sammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm 
die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach 
Prüfung den Jahresabschluss so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Auf-
sichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung 
zu überlassen. 

 



 

 

26.3 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat der 
Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Sie be-
schließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Ver-
wendung des Bilanzgewinns und wählt ggfs. den Abschlussprüfer. 

 
§ 27 Gewinnverwendung 
 
27.1 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestell-

ten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.  
 
27.2 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis 

zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind 
darüber hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu einem weiteren Viertel des Jahres-
überschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen Rücklagen 
die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstellung die 
Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

 
27.3 Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzge-

winns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 
 
27.4 Nach Ablauf des Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

im Rahmen des § 59 AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an 
die Aktionäre zahlen. 

 
 
VII. Schlussbestimmungen 
 
§ 28 Deutsches Recht 
 
Diese Satzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
§ 29 Gründungsaufwand 

 
Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kosten, insbesondere Gerichts- 
und Notarkosten sowie die Kosten der Veröffentlichung bis zu einem Höchstbetrag von EUR 
4.500,00. 
 
§ 30 Gerichtsstand 
 
Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär 
für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen dem ordentlichen Gerichtsstand 
der Gesellschaft. 
 



 

 

§ 31 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-
den oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll dies die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Aktionäre verpflichtet, an Stelle 
der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung zu vereinbaren, wie sie 
vernünftigerweise von ihnen vereinbart worden wäre, hätten sie bei der Aufstellung dieser Sat-
zung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.“ 
 
Im Falle der Nichtigkeit von einzelnen unter diesem Punkt 19 der Tagesordnung zur Be-
schlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderungen sollen die übrigen unter diesem Punkt 
19 der Tagesordnung zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderungen wirksam 
bleiben, d.h. eine Teilnichtigkeit im Sinne des § 139 BGB soll keine Gesamtnichtigkeit zur 
Folge haben. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den gemäß diesem Tagesordnungspunkt beschlossenen 
Satzungswortlaut anzupassen, sofern und soweit er dies im Nachgang der Hauptversammlung 
für erforderlich oder zweckmäßig erachtet (z.B. aufgrund einer Änderung der geplanten Ein-
tragungsreihenfolge der Beschlüsse dieser Hauptversammlung) und es sich um Änderungen 
der Fassung i.S.d. § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG handelt.  
 
 

B. Teilnahmevoraussetzungen und weitere Informationen 
 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung 
von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei 
der Gesellschaft angemeldet haben. Die Berechtigung der Aktionäre ist nachzuweisen. Zum 
Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheini-
gung des depotführenden Kreditinstituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes muss sich auf den 21. Tag vor der Hauptversammlung (sogenannter Nach-
weisstichtag) beziehen, also auf den  
 

12. Mai 2026. 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der Ad-
resse  
 
Smart Grids AG 
c/o gb Kommunikation 
Volksdorfer Damm 18 
22359 Hamburg 



 

 

E-Mail: office@smartgrids.ag 
 
bis spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum 
 

26. Mai 2026, 24:00 Uhr 
 
zugehen.  
 
Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Ausübung des 
Teilnahme- und Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes recht-
zeitig erbracht hat. Der Umfang des Teilnahme- und Stimmrechts ergibt sich dabei ausschließ-
lich aus dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 
Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
 
2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter 
entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise einen In-
termediär, einen Stimmrechtsberater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforder-
lich. 
 
Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des § 135 AktG an einen Intermediär, eine Aktionärs-
vereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere nach Maßgabe des § 135 Abs. 8 
AktG gleichgestellte Person erteilt werden, bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 
 
Ein Formular zur Vollmachtserteilung, welches verwendet werden kann, aber nicht muss, steht 
den Aktionären unter der Internetadresse 
 

https://smartgrids.ag/investor-relations/hauptversammlung 
 
zum Download zur Verfügung. 
 
Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen 
oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevoll-
mächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). 
Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den 
vorgenannten Personen oder Vereinigungen abzustimmen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegenüber der Gesellschaft und der Nachweis 
einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können der Gesellschaft bis zum 
1. Juni 2026, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich) an folgende Adresse übermittelt werden: 
 



 

 

Smart Grids AG 
c/o gb Kommunikation 
Volksdorfer Damm 18 
22359 Hamburg 
E-Mail: office@smartgrids.ag 
 
Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ggf. ihr Widerruf und der 
Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ggf. ihres Wider-
rufs gegenüber der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
erfolgen. 
 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 
Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft 
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu 
lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 
erforderlich. 
 
Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließ-
lich weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des Aktionärs nicht zur Stimm-
rechtsausübung befugt. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-
schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 
 
Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter steht den 
Aktionären unter der Internetadresse 
 

https://smartgrids.ag/investor-relations/hauptversammlung 
 
zum Download zur Verfügung. 
 
Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 
die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus or-
ganisatorischen Gründen spätestens bis zum 1. Juni 2026, 24:00 Uhr (Eingang), in Textform 
(§ 126b BGB) an folgende Adresse zu übermitteln: 
 
Smart Grids AG 
c/o gb Kommunikation 
Volksdorfer Damm 18 
22359 Hamburg 
E-Mail: office@smartgrids.ag 
 
 



 

 

Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem Beginn der Abstim-
mung an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten und Weisungen an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern oder widerrufen. 
 
3. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-
gen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-
gesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
 
Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit quali-
fizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 
Gesellschaft bis zum Ablauf des 8. Mai 2026, 24:00 Uhr, zugegangen sein. 
 
Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: 
 
Smart Grids AG 
c/o gb Kommunikation 
Volksdorfer Damm 18 
22359 Hamburg 
E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): office@smartgrids.ag 
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten. 
 
4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
 
Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des 
§ 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung unter der Internetadresse  
 

https://smartgrids.ag/investor-relations/hauptversammlung 
 
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 18. Mai 2026, 24:00 Uhr, 
unter der Adresse 
 
Smart Grids AG 
c/o gb Kommunikation 
Volksdorfer Damm 18 
22359 Hamburg 
E-Mail: office@smartgrids.ag 
 



 

 

zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröf-
fentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 
 
5. Informationen zum Datenschutz 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kon-
taktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen 
Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintritts-
kartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptver-
sammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 
Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Ver-
arbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne An-
gabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur 
Hauptversammlung anmelden. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten: 
 
Smart Grids AG 
c/o gb Kommunikation 
Volksdorfer Damm 18 
22359 Hamburg 
E-Mail: office@smartgrids.ag 
 
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich 
nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 
sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durch-
führung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Haupt-
versammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. 
Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung 
der Dienstleistung notwendig ist. 
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teil-
nehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-
chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-
gen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre 
personenbezogenen Daten veröffentlicht. 
 



 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte 
(Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf 
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im Zu-
sammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die gesetz-
lichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. 
 
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: office@smartgrids.ag 
. 
 
Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
Berlin, im April 2026 
 
Smart Grids AG 
Der Vorstand 


